
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des
Bebauungsplans Nr. 608 - Nohlstraße /
Marktstraße / Gewerkschaftsstraße -

I. Der Bebauungsplan Nr. 608 - Nohlstraße /
Marktstraße / Gewerkschaftsstraße - wurde vom Rat
der Stadt am 15.11.2010 gemäß § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S.
2585), und § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 TransparenzG
vom 17.12.2009 (GV.NRW.2009, S. 950), als
Satzung beschlossen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 31, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Nohlstraße; südliche Seite der
Helmholtzstraße; westliche Seite der
Gewerkschaftsstraße und nördliche Seite der
Marktstraße.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 608 - Nohlstraße /
Marktstraße / Gewerkschaftsstraße - liegt mit
Begründung einschließlich Umweltbericht und
zusammenfassender Erklärung vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.
2414), über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich
5-1, -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 004) unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungsverfahren
fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 608 - Nohlstraße / Marktstraße /
Gewerkschaftsstraße - gemäß § 10 Abs. 3 des
Baugesetzbuchs in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 19.11.2010

Klaus Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum
Bebauungsplan Nr. 608 - Nohlstraße /
Marktstraße / Gewerkschaftsstraße -

Stadtplanerisches Ziel für Alt-Oberhausen - insbesonde-
re im Bereich der Marktstraße - ist die Erhaltung und
Förderung der Handelsfunktion. Die traditionell vorhan-
dene starke Durchmischung mit Wohnen - auch in
Kerngebieten - soll dabei erhalten bleiben. Die Handels-
und Gewerbefunktion steht dabei im direkten Umfeld der
Markstraße im Vordergrund, während mit zunehmender
Entfernung von der Marktstraße die Wohnfunktion stär-
ker wird. Um einen qualitativ hochwertigen
Innenstadtbereich zu entwickeln, sind Nutzungen wie
Vergnügungsstätten und bordellartige Nutzungen sowie
der Handel mit erotischer Ware nicht förderlich und wer-
den deshalb weitgehend ausgeschlossen. Mit der
Planung wird dem Anspruch an eine lebendige und
angstfreie Innenstadtkultur Rechnung getragen, die
auch dazu beiträgt, das Leben in der Innenstadt fami-
lienfreundlicher zu gestalten.
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